
Zentralverwaltung Nr. 0044/2024/1 
Sachbearbeiter/-in: Eva Etten 
 

 

VORLAGE 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung TOP 

Haupt- und 
Finanzausschuss 

07.10.2024 öffentlich 3 

Werkausschuss 04.11.2024 öffentlich 5 

Stadtrat 09.12.2024  öffentlich 7 

  
   

Betreff:  

Änderung der Hauptsatzung;  
a) Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Feuerwehrangehörige;  
b) Übertragung von Aufgaben des Stadtrats auf den Werkausschuss 
 

Sachverhalt: 

 
A) Aus Kreisen der Freiwilligen Feuerwehr Remagen wurde angeregt, die 

Aufwandsentschädigungen für die Funktionsträger in der Freiwilligen 
Feuerwehr ab 2025 zu erhöhen. Sofern nicht bereits die Höchstbeträge der 
Feuerwehrentschädigungsverordnung erreicht wurden oder sich der 
Aufgabenumfang z. B. durch neue Software oder den hauptamtlichen 
Gerätewart reduziert hat, wird vorgeschlagen, eine Erhöhung um ca. 10 % 
vorzunehmen.  
Für die Erhöhung der Aufwandsentschädigung muss § 18 der Hauptsatzung 
geändert werden. Neben der Satzungsänderung ist auch eine Übersicht über 
die alten und neuen Beträge als Anlage beigefügt.   

 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 07.10.2024 dem 
Stadtrat empfohlen, die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt 
Remagen zu beschließen. 

 
 

B) Des Weiteren muss mit dem Wechsel der Betriebsführung der Stadtwerke 
Remagen von der Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) auf die Stadtwerke 
Sinzig eine neue Betriebssatzung erlassen werden (s. TOP 6). Der 
Satzungsentwurf enthält Regelungen, die von der aktuellen Fassung der 

 



Hauptsatzung abweichen. Der Werkausschuss soll nach der neuen Satzung 
ab 01.01.2025 bemächtigt werden, über- und außerplanmäßige Ausgaben bis 
12.500 EUR, Verträge bis 25.000 EUR sowie Erlass von Forderungen etc. bis 
12.500 EUR zu beschließen. Daher ist die Hauptsatzung in § 7 Abs. 4 
entsprechend zu ändern. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
A) Die vorgeschlagenen Änderungen in § 18 führen - sofern alle Positionen 

besetzt sind – zu jährlichen Mehrausgaben von ca. 9.000 EUR.  
 

B) keine 
 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat beschließt die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt 
Remagen. 
 
 
 
 

Anlage/n: 

241209 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
TOP 2 - Anlage Übersicht 
 
 
Remagen, den 06.12.2024 

    
___________  ___________   
B. Ingendahl   M. Göttlicher    
Bürgermeister  Büroleiter    
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